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1. Anwendungsbereich  

 

Diese Vereinbarung gilt für die Zusammenarbeit zwischen Netfield Media S.L. („Netfield“) 

und dem jeweiligen Content-Anbieter („Anbieter“) im Rahmen der Bereitstellung von 

Inhalten und angebotsbezogenen Leistungen auf einer von Netfield betriebenen 

Plattform. 

 

 

2. Rolle von Netfield  

 

Netfield betreibt die jeweilige Plattform im eigenen Geschäftsmodell und tritt im 

Außenverhältnis als eigenständiger Merchant of Record auf. 

 

Der Anbieter ist innerhalb dieser Struktur Content-Anbieter. Er ist weder Sub-Merchant 

noch Sponsored Merchant und tritt nicht als eigenständiger Händler gegenüber 

Acquirern, PSPs, Resellern oder Endkunden auf. 

 

 

3. Voraussetzungen  

 

Der Anbieter bestätigt, dass er volljährig und geschäftsfähig ist. 

 

Der Anbieter bestätigt außerdem, dass alle in den bereitgestellten Inhalten auftretenden 

Personen volljährig sind und dass alle gegenüber Netfield gemachten Angaben richtig, 

vollständig und aktuell sind. 

 

 

4. KYC / KYB  

 

Eine Freischaltung erfolgt ausschließlich nach vollständiger Prüfung durch Netfield. 

 

Diese Prüfung umfasst insbesondere Identität, Kontoinhaberschaft und steuerliche 

Angaben. 

 

Netfield kann darüber hinaus weitere Nachweise verlangen, soweit dies für 

Rechteprüfung, Einwilligung, Compliance, Auszahlung oder rechtliche Absicherung 

erforderlich ist. 
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Soweit in Inhalten weitere Personen auftreten, kann Netfield auch für diese Personen ID-

Shots, Freigaben und sonstige Nachweise verlangen. 

 

Vor vollständiger Prüfung erfolgt keine Freischaltung und keine Vergütung. 

 

 

5. Inhalte und Rechte  

 

Der Anbieter darf nur Inhalte bereitstellen, für deren Nutzung, Freigabe und 

Bereitstellung er vollständig berechtigt ist. 

 

Soweit weitere Personen in Inhalten erscheinen, hat der Anbieter sicherzustellen, dass 

alle erforderlichen Einwilligungen, Freigaben und Rechte wirksam vorliegen. 

 

Die Verantwortung für die Inhalte und die zugrunde liegende Rechtekette verbleibt beim 

Anbieter. 

 

 

6. Nutzung durch Netfield  

 

Netfield ist berechtigt, freigegebene Inhalte im Rahmen des jeweiligen Geschäftsmodells 

technisch zu verarbeiten, zu speichern, anzuzeigen, bereitzustellen, zu vermarkten und zu 

monetarisieren. 

 

 

7. Rechtmäßigkeit  

 

Der Anbieter bestätigt, dass die Inhalte freiwillig und rechtmäßig erstellt wurden. 

 

Nicht zulässig sind insbesondere Inhalte mit Minderjährigen oder Age-Play-Bezug, nicht 

einvernehmliche Handlungen, Menschenhandel, Nötigung, Ausbeutung, berauschte oder 

nicht einwilligungsfähige Beteiligte, extreme Gewalt, reale Verletzungen oder sonstige 

Inhalte, die gegen geltendes Recht oder gegen Vorgaben von Zahlungsdienstleistern, 

Acquirern, Card Schemes oder Plattformregeln verstoßen. 

 

Netfield entscheidet über Freigabe, Ablehnung, Sperrung oder Entfernung nach eigener 

Prüfung. 
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8. Content-Regeln  

 

Netfield unterhält ergänzend eine gesonderte Content-Richtlinie. 

 

Diese wird allen beteiligten Akteuren, insbesondere Darstellern, Content Creators und 

Content-Anbietern, zur Verfügung gestellt und ist verbindlicher Bestandteil der 

Zusammenarbeit. 

 

 

9. Mitwirkung  

 

Der Anbieter ist verpflichtet, bei Rückfragen, Prüfungen, Beschwerden, Takedowns oder 

sonstigen Klärungen vollständig und fristgerecht mitzuwirken. 

 

Fehlende Mitwirkung kann zur Sperrung, Aussetzung oder Beendigung führen. 

 

 

10. Vergütung  

 

Ein Anspruch auf Provision, Gutschrift oder Auszahlung entsteht erst nach vollständiger 

Freischaltung und vollständig abgeschlossenem KYC-/KYB-Prozess. 

 

Vorher erfolgt keine Provision, keine Gutschrift und keine Auszahlung. 

 

 

11. Freistellung  

 

Der Anbieter haftet für falsche Angaben, fehlende Rechte, fehlende Einwilligungen, 

unzulässige Inhalte und sonstige Verstöße aus seinem Bereich. 

 

Soweit hierdurch Ansprüche Dritter oder regulatorische Risiken entstehen, stellt der 

Anbieter Netfield von daraus resultierenden Ansprüchen frei. 
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12. Vertraulichkeit  

 

Anbieterbezogene Daten, Unterlagen und Nachweise werden von Netfield vertraulich 

behandelt und nicht pauschal an Dritte weitergegeben. 

 

Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn sie gesetzlich zwingend erforderlich ist oder im 

Einzelfall wegen eines konkreten Vorfalls, einer berechtigten Anforderung oder zur 

Rechtsdurchsetzung notwendig wird. 

 

 

13. Beendigung  

 

Netfield kann die Zusammenarbeit ganz oder teilweise sofort aussetzen oder beenden, 

wenn gegen diese Vereinbarung verstoßen wird oder rechtliche, regulatorische oder 

compliancebezogene Gründe dies erfordern. 

 

 

14. Recht und Gerichtsstand  

 

Es gilt spanisches Recht. Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

 

15. Digitale Zustimmung  

 

Diese Vereinbarung wird im geschützten Partnerbereich digital angenommen und ist mit 

dieser Zustimmung verbindlich. 
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Urheberrecht 

 

Alle Inhalte dieses Dokuments, insbesondere Texte, Fotos und Grafiken, sind 

urheberrechtlich geschützt. Sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, liegt 

das Urheberrecht bei Netfield Media S.L.  

 

Dieses Dokument wurde digital verifiziert. 

 

 

 

Gesamtverantwortlicher / Dienstanbieter Netfield Media S.L. 

CEO 
Pierre Hartmann 

Thomas Schreiber 

Anschrift 

Calle Panama 32 

38009 Santa Cruz 

S/C de Tenerife 

Spanien, Kanarische Inseln 

Telefon 
+34 922 971 748 

+34 922 888 437 

Handelsregister 
TF-50490, Tomo: 3239, Libro: 0,  

Folio: 143, INSCRIP: 7 

Steuernummer/ VAT B76577287 

D-U-N-S® Nummer 464698313 
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